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VERMERK 
Absender: Herr Martin Povejšil, Botschafter, Ständiger Vertreter, Ständige Vertretung der 

Tschechischen Republik bei der Europäischen Union 
Empfänger: Herr Rafael Fernández-Pita y González, 

Generaldirektor, Rat der Europäischen Union 
Eingangsdatum: 8. Januar 2014 
Betr.: Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2008/947/JI des Rates über die Anwendung 

des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile und Bewährungsent-
scheidungen im Hinblick auf die Überwachung von Bewährungsmaßnahmen und 
alternativen Sanktionen 

– Mitteilung der Tschechischen Republik 
 
 

Sehr geehrter Herr Generaldirektor, 

 

gemäß Artikel 25 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 2008/947/JI des Rates vom 27. November 2008 

über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile und Bewährungs-

entscheidungen im Hinblick auf die Überwachung von Bewährungsmaßnahmen und alternativen 

Sanktionen (veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union, ABl. L 337 vom 16. Dezember 

2008) darf ich Ihnen mitteilen, dass die Tschechische Republik den Rahmenbeschlusses in ihr 

innerstaatliches Recht umgesetzt hat. 
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Die Bestimmungen des Rahmenbeschlusses wurden mit dem Gesetz Nr. 104/2013 (Slg. über inter-

nationale justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen), das am 1. Januar 2014 in Kraft treten wird, in 

tschechisches Recht umgesetzt. 

Anbei erhalten Sie in diesem Zusammenhang 

 

– eine Mitteilung der Tschechischen Republik gemäß Artikel 3 Absatz 1 (siehe Anlage 1); 

– eine Erklärung der Tschechischen Republik gemäß Artikel 5 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 4, 

Artikel 14 Absatz 3 und Artikel 21 (siehe Anlage 2); 

– eine vergleichende tabellarische Übersicht mit weiteren Angaben zu innerstaatlichen Maß-

nahmen, die die Tschechische Republik zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses ergriffen hat; 

– den Text der innerstaatlichen Durchführungsmaßnahmen. 

Als Kontaktstelle für Konsultationen über technische Fragen zu erlassenen Rechtsvorschriften fun-

giert das Referat "Grenzüberschreitende Kriminalität" des Justizministeriums der Tschechischen 

Republik: 

 
mezinárodní odbor trestní 

Ministerstvo spravedlnosti esk  republiky 

Tel.: +420 221997 484 

E-mail: mot@msp.justice.cz 

 
 

 

(Schlussformel) 

 

 

(gez.) Martin Povejšil 
 

_________________  

 

 
7044/1/14 REV 1  kwo/MT/mh 2 
 DG D 2B   DE 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=16294&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:7044/1/14;Nr:7044;Rev:1;Year:14;Rev2:1&comp=7044%7C2014%7C


ANLAGE 

 

Anlage 1 

Mitteilung der Tschechischen Republik nach Artikel 3 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 
2008/947/JI des Rates vom 27. November 2008 über die Anwendung des Grundsatzes der 
gegenseitigen Anerkennung auf Urteile und Bewährungsentscheidungen im Hinblick auf die 
Überwachung von Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen 
 

(A) Zuständige Behörden 

1. Wenn die Tschechische Republik der Ausstellungsstaat ist: 

– Bezirksgerichte, Kreisgerichte, Stadtgerichte in Prag und Brno. 
 

2. Wenn die Tschechische Republik der Vollstreckungsstaat ist: 

 
– die örtlich zuständigen Bezirksgerichte. Diese können anhand der nachstehend angege-

benen Kontaktdaten direkt kontaktiert werden. 

Wenn die Tschechische Republik der Vollstreckungsstaat ist, ist das Bezirksgericht, das 

Entscheidungen im Zusammenhang mit Bescheinigungen anderer Mitgliedstaaten 

erlässt, zuständig; für die Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren ist das Gericht 

zuständig, in dessen Bezirk die verurteilte Person ihren Wohnsitz hat. Wenn diese 

Person keinen Wohnsitz in der Tschechischen Republik hat, ist die zuständige Behörde 

jenes Bezirksgericht, in dessen Bezirk die betreffende Person einen ständigen Wohnsitz 

hat oder zuletzt hatte. Falls es nicht möglich ist, die Zuständigkeit eines Gerichts zu 

bestimmen, ist die zuständige Behörde das Bezirksgericht Prag 6; 

 

– über Rechtsbehelfe entscheiden die Kreisgerichte. 
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(B) Rolle des Justizministeriums der Tschechischen Republik 

 

Gemäß Artikel 325 Absatz 4 des Gesetzes 104/2013 (Slg. über die internationale justizielle Zusam-

menarbeit in Strafsachen) leistet das Justizministerium der Tschechischen Republik auf Ersuchen 

einer Behörde eines anderen Mitgliedstaates Hilfe bei der Feststellung der erbetenen Informationen, 

insbesondere indem es das zuständige Gericht benennt, an das die Entscheidung eines anderen Mit-

gliedstaates übermittelt werden sollte, oder indem es die Bedingungen bestätigt, die nach tschechi-

schem Recht für die Anerkennung und Vollstreckung einer solchen Entscheidung gelten. Gemäß 

Artikel 337 Absatz 4 des Gesetzes 104/2013 (Slg. über die internationale justizielle Zusammen-

arbeit in Strafsachen) leistet das Justizministerium der Tschechischen Republik auf Ersuchen des 

Gerichts Hilfe bei der Feststellung der erbetenen Informationen, insbesondere indem er die zustän-

dige Behörde eines anderen Mitgliedstaates benennt, an die die Entscheidung übermittelt werden 

sollte oder indem es die Bedingungen bestätigt, die nach dem Recht dieses Mitgliedstaates für die 

Anerkennung und Vollstreckung einer solchen Entscheidung gelten. Das Justizministerium der 

Tschechischen Republik kann anhand der nachstehenden Kontaktdaten kontaktiert werden. 
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C) Liste und Kontaktdaten der Bezirksgerichte 
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D) Das Justizministerium kann anhand der folgenden Kontaktdaten 
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Anlage 2 

 

Erklärungen der Tschechischen Republik zu dem Rahmenbeschluss 2008/947/JI des Rates 

über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile und 

Bewährungsentscheidungen im Hinblick auf die Überwachung von Bewährungsmaßnahmen 

und alternativen Sanktionen 

 

Erklärung gemäß Artikel 5 Absatz 4 
 
Die Tschechische Republik erklärt gemäß Artikel 5 Absatz 4, dass ihre zuständigen Vollstreckungs-
behörden die Entscheidung eines anderen Mitgliedstaates gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Rahmen-
beschlusses bestätigen können, wenn die Person, an die sich die Entscheidung richtet, beantragt, 
dass die Anerkennung und Vollstreckung dieser Entscheidung bestätigt wird, und wenn diese Per-
son ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik hat oder davon ausgegangen wer-
den kann, dass sie beabsichtigt, sich in der Tschechischen Republik niederzulassen, und wenn die 
Bestätigung dieser Entscheidung über die Anerkennung und Vollstreckung in der Tschechischen 
Republik für die Zwecke der erfolgreichen Eingliederung dieser Person in die Gesellschaft als ange-
messen und zweckmäßig erachtet werden kann. 
 
Erklärung gemäß Artikel 10 Absatz 4 
 
Die Tschechische Republik erklärt, dass sie Artikel 10 Absatz 1 nicht anwenden wird. 
 
Im Hinblick auf die obengenannte Erklärung gilt, dass im Hoheitsgebiet der Tschechischen Repu-
blik die Anerkennung von Urteilen, mit denen keine freiheitsentziehende Maßnahme, Überwachung 
oder einschlägige Auflage oder Verpflichtung verhängt wird, davon abhängig gemacht wird, dass 
der dem Urteil zugrunde liegende Tatbestand , unabhängig von seinen Merkmalen oder seiner 
Bezeichnung, auch nach dem Recht der Tschechischen Republik eine Straftat darstellt. 
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Erklärung gemäß Artikel 14 Absatz 3 
 
Die Tschechische Republik erklärt, dass sie in den Fällen nach Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe a im 
Falle der Nichteinhaltung auferlegter Verpflichtungen oder Beschränkungen keinerlei Folgeent-
scheidung treffen wird und dass es einem anderen EU-Mitgliedstaat zukommen wird, verbindliche 
Maßnahmen gemäß seinem innerstaatlichen Recht zu erlassen. 
 
Erklärung gemäß Artikel 21 
 
Die Tschechische Republik akzeptiert in tschechischer Sprache ausgestellte Bescheinigungen oder 
Bescheinigungen, denen eine Übersetzung ins Tschechische beigefügt ist. Was die Slowakische 
Republik betrifft, so akzeptiert die Tschechische Republik in slowakischer Sprache ausgestellte 
Bescheinigungen. 
 

 

 

 

________________ 
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